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Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Julian Schwarze und André Schulze (GRÜNE)

vom 07. Juni 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Juni 2023)

zum Thema:
Einnahmen City Tax 2022

und Antwort vom 16. Juni 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Juni 2023)



Senatsverwaltung für Finanzen

Herrn Abgeordneten Julian Schwarze und
Herrn Abgeordneten André Schulze (GRÜNE)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/15757
vom 07. Juni 2023
über Einnahmen City Tax 2022

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Für wie viele Übernachtungen in Berlin wurde im Jahr 2022 die Übernachtungssteuer („City Tax“) erhoben?

Zu 1.: Die Anzahl der Übernachtungen wird statistisch nicht erfasst. Dem Senat liegen daher
keine Erkenntnisse vor, für wie viele Übernachtungen in Berlin im Jahr 2022
Übernachtungsteuer erhoben wurde.

2. Wie hoch waren die Steuereinnahmen durch die Übernachtungssteuer („City Tax“) im Jahr 2022?

Zu 2.: Das Land Berlin hat im Jahr 2022 rd. 46,7 Mio. € Übernachtungsteuer vereinnahmt.

3. Mit welchen Steuereinnahmen durch die Übernachtungssteuer („City Tax“) rechnet der Senat im Jahr 2023?

Zu 3.: Im Nachtragshaushalt 2022/2023 sind für das Jahr 2023 Einnahmen aus der
Übernachtungsteuer in Höhe von 55 Mio. € veranschlagt.
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4. Wie hoch war der durchschnittliche Übernachtungspreis pro Übernachtungstag in Beherbergungsbetrieben in
den Jahren 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022?

Zu 4.:
2018 101,00 €
2019 99,50 €
2020 86,00 €
2021 84,00 €
2021 114,00 €

Quelle: STR (ehemals Fairmas)

5. Plant der Senat zukünftig die Art der Übernachtungen (privat oder gewerblich) getrennt voneinander zu
erheben? Wenn ja, ab wann; wenn nein, warum nicht?

Zu 5.: Die Frage wird so verstanden, dass danach gefragt wird, ob auch berufliche
Übernachtungen in Berlin zukünftig der Steuer unterworfen werden sollen. Gegenwärtig
unterliegt nur der privat veranlasste Übernachtungsaufwand in Berlin der
Übernachtungsteuer. Die Frage der Erweiterung der Steuerpflicht auch auf beruflich
veranlasste Übernachtungen in Berlin wird derzeit geprüft. Ein Ergebnis hierzu liegt noch
nicht vor.

Berlin, den 16. Juni 2023

In Vertretung

Tanja Mildenberger
Senatsverwaltung für Finanzen


